
 

 

 

 

 

 
Studien- und Prüfungsordnung  

für den Bachelor- und Masterstudiengang 
an der Theologischen Hochschule Reutlingen 

 

A. Studienordnung 

 

1 Die Aufgabe der Theologischen Hochschule Reutlingen 

Die Aufgabe der Theologischen Hochschule Reutlingen „ist die Ausbildung von Pasto-
ren und Pastorinnen, Pfarrern und Pfarrerinnen der Evangelisch-methodistischen Kir-
che sowie von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Dienste der Inneren und Äuße-
ren Mission“ (Artikel 3 der Verfassung). Zentraler Auftrag der Pastoren / Pastorinnen, 
Pfarrer / Pfarrerinnen und der kirchlichen Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen ist die Ver-
kündigung der frohen Botschaft vom Heil Gottes in Jesus Christus innerhalb und au-
ßerhalb der Kirche. Dieser Auftrag wird in der Ordnung der Evangelisch-metho-
distischen Kirche durch weitere Bestimmungen konkretisiert: dazu gehört, das Wort 
Gottes zu predigen, die Sakramente zu verwalten, kirchliche Handlungen auszuführen, 
die Gemeinde geistlich und organisatorisch zu bauen und gemeinsam mit ihr den mis-
sionarischen Auftrag der Kirche in der Welt wahrzunehmen. 

Die Theologische Hochschule Reutlingen vermittelt in einer interdisziplinären Ver-
bindung von theologischer und humanwissenschaftlicher Ausbildung mit exemplari-
schen Einführungen in die wichtigsten Praxisfelder eine auf diese Aufgabe aus-
gerichtete Vorbereitung für den kirchlichen Dienst. Das Studium an der Theologischen 
Hochschule ist Teil der Ausbildung für pastorale und andere kirchliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, wie sie durch die Ausbildungsordnungen der Evangelisch-
methodistischen Kirche festgelegt ist. Zur pastoralen Ausbildung gehört ein einjähriges 
Gemeindepraktikum, das in der Regel dem Studium vorausgeht. Für Studierende, die 
nicht in einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis der Evangelisch-methodistischen 
Kirche stehen, gelten sinngemäß die gleichen Regelungen. 

 

2 Ziel des Studiums 

Ziel des Studiums ist eine wissenschaftlich fundierte und zugleich anwendungsbezoge-
ne Ausbildung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 LHG des Landes Baden-Württemberg. 
Das Ausbildungsziel konkretisiert sich in drei Dimensionen: 

 

2.1  Wissenschaftliche Fundierung 

Theologie ist die methodisch disziplinierte Reflexion des christlichen Glaubens in Hinsicht 
auf seinen Ursprung, seine geschichtlich-sozialen Gestaltungsformen, seine Artikulation 
angesichts der Herausforderungen der Zeit und seine Kommunikation in Kirche und Ge-
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sellschaft. Die theologische Ausbildung zielt auf den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkei-
ten, die zu dieser Reflexion befähigen und zu einem entsprechenden Handeln anleiten. 

Diese Aufgabe wird von allen theologischen Disziplinen gemeinsam und auf je beson-
dere Weise wahrgenommen:  

Die biblisch-theologischen Fächer (einschließlich der biblischen Sprachen) vermitteln 
Kenntnisse der ursprünglichen Zeugnisse des Glaubens, wie sie in den Schriften des 
Alten und Neuen Testaments gegeben sind. Sie leiten dazu an, die biblischen Texte in 
ihrer eigenen Sprachgestalt und ihrem geschichtlichen Entstehungszusammenhang zu 
verstehen und auf die Gegenwart zu beziehen.  

Die Kirchengeschichte vermittelt Kenntnisse der wichtigsten konfessionellen und sozia-
len Gestaltungsformen des Glaubens in der Geschichte der christlichen Kirche im All-
gemeinen und der evangelisch-methodistischen Tradition im Besonderen. Sie leitet da-
zu an, sie im Kontext der allgemeinen Geschichte zu interpretieren und als Ausprägun-
gen des Glaubens zu verstehen und zu diskutieren.  

Die Systematische Theologie vermittelt Kenntnisse grundlegender Formen christlicher 
Lehrbildung und ethischer Orientierung angesichts der denkerischen und ethischen 
Herausforderungen der jeweiligen Zeit. Sie leitet dazu an, begründete Urteile über die 
Geltung des Glaubens (Dogmatik) und ein Handeln aus dem Glauben (Ethik) zu fällen. 
Sie tut dies im Gespräch mit der Philosophie, die mit Grundzügen der Theoriebildung 
und geistesgeschichtlichen Entwicklungen vertraut macht und dazu anleitet, das eigene 
Denken im Hinblick auf seine Voraussetzungen zu reflektieren.  

Die Praktische Theologie vermittelt Kenntnisse der praktischen Vermittlungsformen des 
Glaubens in Kirche und Gesellschaft. Sie leitet dazu an, die christliche Botschaft in ver-
schiedenen Lebens- und Handlungszusammenhängen zu kommunizieren: im diakoni-
schen und missionarischen Dienst an der Gesellschaft, in den gottesdienstlichen, organisa-
torischen und pädagogischen Lebensvollzügen der Gemeinde und in der seelsorglichen 
Zuwendung zum Einzelnen. Dies geschieht im interdisziplinären Gespräch und in konstruk-
tiv-kritischer Auseinandersetzung mit human- und sozialwissenschaftlichen Einsichten, ins-
besondere aus den Bereichen Gesellschaftswissenschaften, Pädagogik und Psychologie.  

Durch die Verbindung von historischen, human-, sozial- und sprachwissenschaftlichen, 
systematischen und praktischen Aspekten vermittelt die theologische Ausbildung ein 
breites Spektrum von Kompetenzen, die sie anschlussfähig macht für andere Wissen-
schaften und gesellschaftliche Handlungsfelder. 

 

2.2  Praxisbezug  

Das Studium der Theologie an der Theologischen Hochschule Reutlingen zielt hin auf 
die Berufspraxis im pastoralen Dienst (Verkündigung, Seelsorge, Unterricht, Gemeinde-
leitung) sowie in weiteren Arbeitsbereichen in Kirche und Gesellschaft (Jugendarbeit, 
Erwachsenbildung, Beratungsarbeit, Diakonie, innere und äußere Mission). Praxisorien-
tierte Lehrveranstaltungen (z.B. Diakonik, Homiletik) und studienbegleitende Praxisein-
heiten (z.B. Gemeindepraktikum, Sozialpraktikum, Exkursionen) dienen der Ausbildung 
von Fähigkeiten bezüglich Präsentation und Kommunikation von Studieninhalten. Zu-
gleich führen sie in eine eigenständige theologische Reflexion unterschiedlicher Praxis-
felder mit deren speziellen Problemlagen und Anforderungsprofilen hinein (z.B. Kran-
kenhausseelsorge, Verkündigung in den elektronischen Medien).  
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Der Praxisbezug des Studiums wird in besonderer Weise von den praktisch-
theologischen Fächern wahrgenommen, ist aber auch bei der Arbeit in den anderen 
Disziplinen und beim fächerübergreifenden Gespräch im Blick. Er dient dem Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen, die heute im pastoralen Dienst und in weiteren Bereichen der 
Arbeit mit Menschen unerlässlich sind (z.B. Gesprächs- und Teamfähigkeit, mehrper-
spektivisches Denken, strukturiertes Arbeiten, Medienkompetenz).  

Im Zentrum des Interesses eines wissenschaftlich fundierten und praxisbezogenen 
Theologiestudiums steht das hermeneutische Anliegen, die Botschaft der Bibel so zu 
vergegenwärtigen, dass sie in unterschiedlichen individuellen wie gesellschaftlichen 
Bezügen relevant wird und die Entfaltung des Lebens fördert. 

 

2.3  Persönlichkeitsentwicklung  

Eine weitere Zielsetzung des Studiums der Theologie liegt in der Förderung der Persön-
lichkeitsentwicklung der Studierenden. Sie werden bei ihrem intellektuellen Fortschritt 
auch zu einer adäquaten Wahrnehmung ihrer selbst und ihrer Umwelt sowie zur Ausbil-
dung einer eigenständigen spirituellen Existenz ermutigt und angeleitet.  

Zur Entwicklung einer angemessenen Einschätzung der eigenen Persönlichkeit und 
eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Selbstannahme und Selbstkritik tragen 
neben spezifischen Lehrveranstaltungen (z.B. Psychologie, Predigtanalyse) formalisier-
te wie informelle Fördergespräche in unterschiedlichen Studiensituationen bei.  

Die unvoreingenommene Wahrnehmung des Anderen und des sozialen Kontextes im 
weltweiten Horizont, die Fähigkeit zu Kommunikation, Moderation und Führung entwi-
ckeln sich in Kursen, beispielsweise in den Bereichen Gesellschaftslehre, Gesprächs-
führung, Seelsorge, Rhetorik, Gemeindeleitung und Religionswissenschaft.  

Die theologisch-spirituelle Prägung der Persönlichkeit, die Bereitschaft zur gesellschaftli-
chen Verantwortung, die Erarbeitung eines Selbstbildes christlicher Existenz in der säku-
laren Gesellschaft sowie die Entwicklung eines realistischen Amtsverständnisses werden 
durch gottesdienstliche Feiern und Übungen im Bereich der spirituellen Bildung gefördert. 

Die Entwicklung einer selbstständigen und urteilsfähigen Persönlichkeit geschieht durch 
die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Theologie und der Human- und Sozialwis-
senschaften, durch die aufmerksame Begleitung der Studierenden seitens des Lehrkör-
pers und durch die Gemeinschaft im Leben und Lernen. 

 

3 Studiengänge 

Die Theologische Hochschule Reutlingen bietet einen berufsqualifizierenden sechsse-
mestrigen Studiengang zum Erwerb eines Bachelor of Arts (B.A.) in Theologie und ei-
nen konsekutiv darauf aufbauenden viersemestrigen Studiengang zum Erwerb eines 
Master of Arts (M.A.) in Theologie an. 

 

3.1  Bachelorstudiengang 

3.1.1  Studienvoraussetzungen 

Studienvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang sind die Fachhochschulreife oder 
die allgemeine Hochschulreife bzw. die entsprechenden Abschlüsse der jeweiligen Län-
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der. Näheres ist im Landeshochschulgesetz von Baden-Württemberg (§58ff.) geregelt. 
Für ausländische Studierende gelten die für deutsche Hochschulen üblichen Regelungen. 

 

3.1.2 Qualifikationsziele 

Der Bachelorstudiengang dient zum einen dem Erwerb grundlegender Kenntnisse und 
Fähigkeiten im Bereich der wissenschaftlichen Theologie und der Humanwissenschaf-
ten und – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Ausbildungsstätten – zusätz-
licher außerfachlicher und praktischer Qualifikationen. Er qualifiziert für eine Berufstä-
tigkeit als Gemeindereferent, Diakon oder für eine andere Tätigkeit innerhalb und au-
ßerhalb der Kirche (z.B. Verlagswesen, Journalismus, Personalführung, Beratung). Der 
Vermittlung von Studium und Praxis dienen u. a. zwei zweimonatige, durch Lehrveran-
staltungen vorbereitete und ausgewertete Praktika in einer Kirchengemeinde und einem 
sozial-diakonischen Arbeitsfeld 

Zum anderen legt der Bachelorstudiengang auch die Grundlagen für ein vertiefendes 
Studium der Theologie im Masterstudiengang oder in entsprechenden Aufbaustudien-
gängen an anderen Hochschulen.  

 

3.1.3   Biblische Sprachen 

Die Sprachkurse in Hebräisch und Griechisch vermitteln Kenntnisse in alttestamentli-
chem Hebräisch und neutestamentlichem Griechisch. Auf Wunsch werden Vorberei-
tungskurse zum Erwerb des Hebraicums bzw. des Graecums (Abiturergänzungsprü-
fung) angeboten. Voraussetzung für die Anmeldung zum Hebraicum oder Graecum ist 
die Hochschulreife, die Immatrikulation an der Theologischen Hochschule Reutlingen 
und die Empfehlung des Fachdozenten. Die Aufsicht über die Durchführung der Prü-
fung liegt beim zuständigen Regierungspräsidium. 
Die Prüfungsleistung in Hebräisch (dreistündige Klausur) entspricht nach Umfang und 
Schwierigkeitsgrad dem schriftlichen Teil des Hebraicums. Der Vorbereitungskurs hat 
schwerpunktmäßig die Anforderungen des mündlichen Teils der Hebraicumsprüfung 
zum Inhalt.  
Die Prüfungsleistung in Griechisch (dreistündige Klausur) bezieht sich auf Texte aus 
dem Neuen Testament. Der einsemestrige Vorbereitungskurs hat schwerpunktmäßig 
die Lektüre von Platon- und Xenophon-Texten und die Darstellung ihres historischen 
und philosophischen Hintergrundes zum Inhalt. Er bereitet auf die schriftliche und die 
mündliche Prüfung des Graecums vor.  

 

3.1.4  Schwerpunktsetzung 

Aus der zweifachen Qualifikation durch den Bachelorstudiengang (s. Punkt 3.1.2) ergibt 
sich folgende Wahlmöglichkeit: Die Studierenden, die einen Master-Grad anstreben, 
sind gehalten, einen je zweisemestrigen Sprachkurs in den biblischen Sprachen Hebrä-
isch und Griechisch zu besuchen, der eintieferes Verständnis der exegetischen Veran-
staltungen im Masterstudiengang ermöglicht. Studierende, die eine Berufstätigkeit auf 
der Grundlage des Bachelor-Grades anstreben, sind gehalten, entweder den jeweiligen 
Einführungskurs in die biblischen Sprachen oder beide Kurse einer biblischen Sprache 
zu besuchen. Fehlende Credits (s.u.) können durch die Absolvierung berufsbezogener 
Lehrveranstaltungen an einer anderen Ausbildungsstätte erworben werden.  
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Die Durchlässigkeit zwischen Studienverläufen mit den unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzungen ist dadurch gegeben, dass die beiden Aufbausprachkurse, die als Voraus-
setzung für das Masterstudium gelten, innerhalb eines Jahres nachgeholt werden kön-
nen. Entsprechendes gilt auch für die besonderen Lehrveranstaltungen der anderen 
Schwerpunktsetzung. Schwerpunktverlagerungen sind spätestens bis zum dritten Se-
mester zu beantragen. 

 

3.1.5  Bachelorarbeit 

Zum Abschluss des Studiengangs ist eine Bachelorarbeit mit interdisziplinärem Charak-
ter zu schreiben.  

 

3.2  Masterstudiengang 

3.2.1   Studienvoraussetzungen 

Der Masterstudiengang setzt den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiengangs 
der Theologischen Hochschule Reutlingen oder einen formal und inhaltlich vergleichba-
ren Abschluss einer anderen Hochschule voraus. Im Einzelfall können zusätzliche Qua-
lifikationen verlangt werden. Für ausländische Studierende gelten die für deutsche 
Hochschulen üblichen Regelungen. 

 

3.2.2   Qualifikationsziele 

Der Masterstudiengang dient dem Erwerb vertiefter Kenntnisse und Fähigkeiten im Be-
reich der wissenschaftlichen Theologie und der Humanwissenschaften sowie zusätzli-
cher Kompetenzen außerfachlicher und praktischer Art. Er qualifiziert für den hauptamt-
lichen pastoralen Dienst oder eine andere Tätigkeit in Kirche und Gesellschaft. Nach 
den Beschlüssen der Innenministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz in 
Deutschland qualifiziert der Masterabschluss für den Zugang zum höheren Dienst in 
Bund und Ländern. 

 

3.2.3   Schwerpunktsetzung und Masterarbeit 

Der Masterstudiengang sieht eine Schwerpunktsetzung in einem der drei folgenden 
Fachbereiche vor:  

– Biblische Theologie (Altes und Neues Testament),  
– Kirchengeschichte, Systematische Theologie und Philosophie,  
– Praktische Theologie. 

Die Schwerpunktsetzung erfolgt durch die Erfüllung spezieller Leistungen in den Modulen 
des entsprechenden Fachbereichs. Die Masterarbeit ist im jeweiligen Schwerpunktbe-
reich zu schreiben, wobei auch eine Kombination mit einem weiteren Fach möglich ist.  

 

3.3   Modulhandbuch 

Über die Studieninhalte, die einzelnen Module und Lehrveranstaltungen des Bachelor- 
und Masterstudiengangs informieren die jeweiligen Modulhandbücher. Versäumte Lehr-
veranstaltungen, deren Nachholen die Regelstudienzeit eines Studiengangs überschrei-
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ten würde, können – bei Vergleichbarkeit – nach Absprache mit der Prüfungskommissi-
on auch an anderen Hochschulen absolviert werden. 

 

4 Art des Studiums 

4.1  Studienjahr und Semester 

Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern und beginnt mit dem Wintersemester. Die 
beiden Semester eines Studienjahres sollen zusammen mindestens 30 Wochen dau-
ern. Richtdaten für die Vorlesungszeit des Wintersemesters sind 1. Oktober bis 1. Feb-
ruar, für die des Sommersemesters 1. April bis 15. Juli. Die genauen Zeiten für jedes 
Studienjahr legt der Vorstand des Verwaltungsrats der Hochschule in Absprache mit 
dem Konvent fest.  

 

4.2  Unterrichtsformen 

Zu den Unterrichtsformen gehören: Vorlesungen, Seminare, Übungen, Kolloquien, Lek-
türe-Kurse; Intensivkurse, Blockseminare, interdisziplinäre Angebote, Tutorien, Sprach-
kurse, Exkursionen. 

 

4.3   Praktika und andere praxisbezogene Arbeiten 

Obligatorischer Bestandteil des Bachelorstudiengangs sind ein Gemeindepraktikum in 
einer Kirchengemeinde und ein Sozialpraktikum in einer sozialen oder diakonischen 
Einrichtung von je zweimonatiger Dauer, die auch im Ausland absolviert werden kön-
nen. Beide Praktika werden in entsprechenden Lehrveranstaltungen vorbereitet und 
ausgewertet.  

Im Bachelorstudiengang sind eine Predigt und eine Katechese zu halten, die in beglei-
tenden Lehrveranstaltungen vorbereitet und ausgewertet werden. Der Masterstudien-
gang beinhaltet verschiedene Formen der Verkündigung und eine Katechese, die eben-
falls in entsprechenden Kursen vorbereitet und ausgewertet werden. Verpflichtend ist 
außerdem die jährliche Teilnahme an einer Exkursion in eine Kirchengemeinde, bei der 
Aufgaben der Gottesdienstgestaltung und der Erwachsenenbildung zu übernehmen 
sind. Die studienbegleitende Mitarbeit in einer Ortsgemeinde und/oder einer sozial-
diakonischen Einrichtung wird erwartet und gefördert. 

 

4.4   Internationaler Austausch 

Ein ein- oder zweisemestriger Studienaufenthalt an einer der ausländischen Partner-
hochschulen wird gefördert. Für ausländische Studierende bietet die Theologische 
Hochschule Betreuungsangebote an. 

 

4.5  Tutorien 

Tutoriale Begleitung bei der Erstellung schriftlicher Arbeiten und Auswertungen der Stu-
dienfortschritte dienen der Sicherung der Ausbildungsqualität. 
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4.6  Persönlichkeitsentwicklung 

Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung wird durch den günstigen Personal-
schlüssel zwischen Lehrenden und Lernenden im Unterricht ermöglicht und erfolgt zu-
dem durch regelmäßige Fördergespräche, spezifische Lehrveranstaltungen (z.B. Ge-
sprächsführung, Pastoraltheologie, Übung Spiritualität), geistliche Angebote (Andach-
ten, Gottesdienste) und individuelle Begleitung. 

 

5  Modularisierung, Credits und Benotungen 

5.1  Module 

Die Lehrveranstaltungen werden in modularisierter Form angeboten. Ein Modul ist ein 
Ensemble thematisch zusammengehöriger Lehrveranstaltungen, die in der Regel inner-
halb eines Studienjahrs, in Ausnahmefällen auch in einem längeren Zeitraum zu absol-
vieren sind. Jedes Modul ist mit bestimmten Prüfungsleistungen verbunden. 

 

5.2  Credits 

In jeder Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden eine bestimmte Zahl von Credits 
(auch: Credit Points oder Leistungspunkte), die sich nach dem europäischen Standard 
ECTS errechnen (1 Credit entspricht einer Arbeitsbelastung [„work load“] von etwa 30 
Arbeitsstunden einschließlich der Lehrveranstaltungen selbst). Auch für Praktika und 
zusätzliche Veranstaltungen zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen werden Credits 
vergeben. 

Im Bachelorstudiengang sind insgesamt 180, im Masterstudiengang insgesamt 120 
Credits zu erwerben. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Arbeitsbelastung von 60 
Credits pro Studienjahr. Credits können sowohl in den Pflichtveranstaltungen als auch 
in Wahlpflichtveranstaltungen erworben werden. 

Voraussetzung für die Vergabe der Credits ist die regelmäßige und aktive Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen, die zusätzliche Aufgaben wie vorbereitende Lektüre, Referate, 
Protokolle oder andere Formen der Mitarbeit einschließen kann, und das erfolgreiche Ab-
solvieren der im Modulhandbuch ausgewiesenen Prüfungsleistungen und Prüfungsvor-
leistungen. Die Bedingungen für eine regelmäßige und aktive Teilnahme sowie die Prü-
fungsmodalitäten werden jeweils zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

 

5.3  Benotung und Zeugnisse 

Die Credits geben Auskunft über die erbrachte Arbeitsleistung eines Studierenden. Die 
Prüfungsleistungen werden nach dem deutschen Notensystem und dem ECTS-
Standard bewertet (s. Abschnitt B).  

 

6.  Regelstudienzeit 

6.1  Bachelorstudiengang 

Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiengangs beträgt einschließlich der Bachelor-
arbeit drei Studienjahre (sechs Fachsemester). Das Studium kann auf Antrag um bis zu 
zwei Fachsemester verlängert werden. 
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6.2  Masterstudiengang 

Die Regelstudienzeit des Masterstudiengangs beträgt einschließlich der Masterarbeit 
zwei Studienjahre (vier Fachsemester). Das Studium kann auf Antrag um bis zu zwei 
Fachsemester verlängert werden. 

 

 

B. Prüfungsordnung 

1 Prüfungskommission 

Die Prüfungskommission wird durch den Konvent der Dozierenden gebildet. Den Vor-
sitz hat der Rektor.  

 

2 Studienabschlüsse 

Der Bachelor- und der Masterstudiengang gelten als abgeschlossen, wenn alle Pflicht-
veranstaltungen besucht, die jeweils notwendigen Credits erreicht und alle erforderli-
chen Prüfungsleistungen bestanden worden sind. Die entsprechenden Nachweise sind 
mit dem Studienbuch von den Studierenden im Hochschulsekretariat einzureichen.  

Die Abschlusszeugnisse, in denen die Verleihung des akademischen Grades beurkun-
det wird, weisen außer der Gesamtnote in einem Zusatz (Diploma Supplement) auch 
Art und Umfang der Module, in denen die Credits erworben wurden, und Einzelnoten 
aus.  

 

3 Module, Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 

Ein Modul schließt in der Regel mit einer benoteten Prüfungsleistung ab. Diese kann in 
Ausnahmefällen auch in mehreren Teilprüfungen abgenommen werden. Daneben sind 
in einzelnen Lehrveranstaltungen Prüfungsvorleistungen vorgesehen. Sie werden nicht 
benotet, müssen aber ausreichende Qualität haben. Ein Modul gilt erst dann als abge-
schlossen, wenn alle Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen erbracht sind. 

 

4 Bestehen einer Prüfung und Nachprüfungen 

Für das Bestehen einer Prüfung ist eine mindestens ausreichende Leistung (4,0 bzw. E) 
notwendig. Bei nicht ausreichenden Leistungen ist eine erfolgreiche Nachprüfung erfor-
derlich. Werden in einem Studienjahr oder am Ende eines Studiengangs mehrere Leis-
tungen mit nicht ausreichend bewertet, berät die Prüfungskommission über die Modali-
täten der Nachprüfungen. Bei Studierenden, die in einem Dienst- oder Ausbildungsver-
hältnis der Evangelisch-methodistischen Kirche stehen, geschieht dies gegebenenfalls 
in Absprache mit der entsendenden Konferenz. Eine Prüfung kann nicht häufiger als 
zweimal wiederholt werden. Bestandene Prüfungen dürfen nicht wiederholt werden.  

Bei Nichtantritt oder Abbruch der Prüfung gilt diese als nicht bestanden, es sei denn, 
der Prüfungsausschuss erkennt die dafür geltenden Gründe an. Im Krankheitsfall ist ein 
ärztliches Attest vorzulegen.  

Bei Täuschungsversuchen wird die Prüfung als nicht bestanden bewertet. Vor einer sol-
chen Entscheidung sind die Betroffenen anzuhören. 
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5 Termine der Prüfungsleistungen 

Die Prüfungsleistungen sind jeweils in den Lehrveranstaltungen oder zu den dafür fest-
gelegten Terminen in der unmittelbar folgenden vorlesungsfreien Zeit zu absolvieren.  

Verspätet abgegebene schriftliche Arbeiten gelten als nicht erbrachte Prüfungsleistun-
gen. Begründete Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission. 

Die genauen Termine der Prüfungsleistungen werden vom jeweiligen Fachdozenten in 
Absprache mit der Prüfungskommission festgelegt. 

 

6 Prüfungsformen  

Art und Form der Prüfungsleistungen in den einzelnen Modulen werden durch das Mo-
dulhandbuch geregelt. 

 

6.1  Schriftliche Arbeiten 

Prüfungsrelevante schriftliche Arbeiten sind in doppelter Ausfertigung, Predigten, Kate-
chesen, die Bachelor- und die Masterarbeit in dreifacher Ausfertigung einzureichen. 

Die im Modulhandbuch angegebenen Zeichenzahlen sind als Richtwerte zu verstehen 
und schließen die Leerzeichen ein. Sie können reduziert werden, wenn entsprechende 
Vorleistungen im Rahmen der Lehrveranstaltungen erbracht wurden. 

Schriftliche Arbeiten sind mit folgendem Hinweis zu versehen: „Hiermit erkläre ich, dass 
ich diese schriftliche Arbeit selbstständig verfasst, die benutzten Quellen und Hilfsmittel 
vollständig angegeben und nachgewiesen und die Arbeit in der vorliegenden Form für 
keine andere Prüfung verwendet habe.“ 

 

6.2  Klausuren 

Klausuren beziehen sich in der Regel auf den in der betreffenden Lehrveranstaltung 
behandelten Stoff. Es dürfen nur die von dem/der Dozierenden angegebenen Hilfsmittel 
verwendet werden. Das Bewertungsverfahren soll acht Wochen nicht überschreiten. 

 

6.3  Kolloquien 

In Kolloquien wird der Stoff der betreffenden Lehrveranstaltung oder ein vom Studie-
renden in Absprache mit dem/der Dozierenden gewähltes Einzelthema behandelt. Die 
Prüfungen werden in der Regel von zwei Prüfern / Prüferinnen oder von einem Prüfer / 
einer Prüferin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers / einer sachkundigen Beisit-
zerin abgenommen. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungen sind in einem Proto-
koll festzuhalten.  

 

7 Bachelor- und Masterarbeit 

7.1  Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit in einem Umfang von 80.000 Zeichen ist zu einem interdisziplinär 
relevanten Thema der Theologie zu schreiben. Die Themenstellung erfolgt nach vor-
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hergehender Absprache am Ende der Vorlesungszeit des fünften Studiensemesters 
durch die/den von den Studierenden gewählte/n Dozierende/n. Der Bearbeitungszeit-
raum beträgt zwei Monate und endet spätestens mit Beginn der Vorlesungszeit des 6. 
Studiensemesters. Der/die verantwortliche Dozierende bestimmt in Absprache mit der 
Prüfungskommission eine/n Zweitkorrektor/in. 

 

6.2  Masterarbeit 

Die Masterarbeit in einem Umfang von 150.000 Zeichen ist in dem vom Studierenden 
gewählten Schwerpunktgebiet oder interdisziplinär unter Berücksichtigung des Schwer-
punktgebietes zu schreiben Die Themenstellung erfolgt nach vorhergehender Abspra-
che am Ende der Vorlesungszeit des zweiten Studiensemesters durch die/den vom Stu-
dierenden gewählte/n Dozierende/n. Der Bearbeitungszeitraum beträgt acht Monate 
und endet spätestens mit Beginn der Vorlesungszeit des 4. Studiensemesters. Der/die 
verantwortliche Dozierende bestimmt in Absprache mit der Prüfungskommission eine/n 
Zweitkorrektor/in. 

 

7 Mitteilung an die Kirche 

Bei Studierenden, die in einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zur Evangelisch-
methodistischen Kirche stehen, werden die Ergebnisse des Bachelor- und Masterstu-
diengangs sowie eine Beurteilung der Studierenden und ihrer Studienfortschritte nach 
dem dritten und vor dem letzten Semester den zuständigen Ausschüssen der Evange-
lisch-methodistischen Kirche schriftlich mitgeteilt. 

 

8 Anrechnung von Studienzeiten bzw. Studien- und Prüfungs-
leistungen 

Für die Anrechnung von Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen, die an an-
deren Hochschulen und Bildungseinrichtungen erbracht worden sind, ist der Prüfungs-
ausschuss zuständig. Bei der Anrechnung wird das Prinzip der Gleichwertigkeit ange-
wandt. 

 

9  Bewertungsskala 

Es werden folgende Noten vergeben: 

1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = nicht ausreichend. 

Zur differenzierten Bewertung einzelner Prüfungsleistungen können Zwischennoten 
durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden.  

Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilprüfungen, errechnet sich die Note aus dem 
nach Credits gewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die 
Prüfungskommission kann Ausnahmen von dieser Regel beschließen, die den Studie-
renden bekannt zu geben sind. Die Note lautet dann: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut (1) 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut (2) 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = befriedigend (3) 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = ausreichend (4) 
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bei einem Durchschnitt unter 4,0 = nicht ausreichend (5) 

Bei der Bildung der Durchschnittsnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Kom-
ma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

10 Gesamtnote 

10.1 Bachelorstudiengang  

Die Gesamtnote errechnet sich als Mittel der in den Fachbereichen Biblische Sprachen, 
Biblische Theologie, Kirchengeschichte/Systematische Theologie/Philosophie und Prak-
tische Theologie sowie in der Bachelorarbeit erzielten Noten. Über die Gewichtung der 
einzelnen Prüfungsleistungen gibt das Modulhandbuch Auskunft. 

 
10.2 Masterstudiengang  

Die Gesamtnote errechnet sich als Mittel der in den Fachbereichen Biblische Theologie, 
Kirchengeschichte/Systematische Theologie/Philosophie und Praktische Theologie/ 
Humanwissenschaften sowie in der Masterarbeit erzielten Noten. Die Note der Master-
arbeit wird doppelt gewichtet. Über die Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistungen 
gibt das Modulhandbuch Auskunft. 

 

10.3 Ausnahmen 

Die Prüfungskommission kann Ausnahmen von dieser Regel beschließen, die den Stu-
dierenden bekannt zu geben sind. Die Prüfungskommission ist nicht streng an das 
arithmetische Mittel gebunden. Über die einzelnen Prüfungsleistungen hinaus soll sie 
auch das gesamte Leistungsprofil eines Studierenden berücksichtigen. Die Prüfungs-
kommission entscheidet auch über die Anrechnung und Gewichtung extern erbrachter 
Prüfungsleistungen. 

 

10.4 ECTS-Grade 

Die Gesamtnote wird folgenden ECTS-Graden zugeordnet: 

 

Deutsche Note ECTS-Grade 

1,0 – 1,5 A 

1,6 – 2,0 B 

2,1 - 3,0 C 

3,1 - 3,5 D 

3,6 - 4,0 E 

4,1  - 5,0 FX/F 

 

Sollte im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen eine Umrechnung 
von Einzel- oder Modulnoten notwendig werden, ist diese Tabelle anzuwenden. 



Studien- und Prüfungsordnung BA und MA, Stand: Juli 2009 

 Seite 12 

11 Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach schriftlicher Mitteilung des Prüfungsergebnisses wird dem 
Kandidaten / der Kandidatin auf Antrag Einsicht in die eigenen Prüfungsakten gewährt. 

 

12 Modulhandbuch 

Die Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen in den einzelnen Modulen und Lehr-
veranstaltungen sind in den Modulhandbüchern zum Bachelor- und Masterstudiengang 
aufgeführt. Die entsprechenden Bestimmungen sind Teil der Prüfungsordnung. 

 

 

 

Reutlingen, den 26. Juli 2009 


